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Vorwort

Richard Haases Berufsalltag ist die richterliche Praxis gewesen, aus der er seinerzeit als
Direktor des Amtsgerichts Leonberg in den Ruhestand getreten ist. Daneben war er und ist
er der Wissenschaft verbunden, und davon zeugen auch heute noch immer neue Veröffent-
lichungen, vor allem auf dem Gebiet des altorientalischen Rechts. Am 08. Juli 2006 feiert
Richard Haase seinen 85. Geburtstag. Dieser Feiertag ist Anlaß, zu seinen Ehren eine Fest-
schrift herauszugeben, welche sein Wirken als Praktiker wie als Wissenschaftler in gleicher
Weise würdigt. „Recht gestern und heute” beschreibt die Tätigkeitsfelder des Jubilars und
soll deshalb das Thema sein, abgerundet durch einige weitere Beiträge. „Recht heute” wäre
freilich uferlos. Die Herausgeber haben deshalb für diesen Bereich den aktuellen Begriff
der „Mediation” als Anknüpfungspunkt gewählt – eine Methode der Konfliktlösung, welche
der Jubilar als ehemaliger Richter mit Interesse betrachten dürfte. In den Rechten der Antike
hat es an entsprechenden Lösungen nicht gefehlt, und dies zeichnet sich in mehren Beiträgen
zu „Recht gestern“ ab.

Auf den ersten Blick mag es erstaunen, daß diese Ehrengabe in der Reihe „Philippika. Mar-
burger Altertumskundliche Abhandlungen“ erscheint. Was hat „Recht heute“ denn mit Alter-
tumskunde zu tun? Ausgangspunkt war natürlich der Alte Orient, der vor allem mit dem
Recht der Hethiter der Schwerpunkt des wissenschaftlichen Wirkens Richard Haases gewe-
sen ist. Das berufliche Wirken des Richters Haase läßt sich davon nicht trennen, und die vie-
len Beiträge aus seiner Feder zum modernen Recht bestätigen das. Der Jubilar hat erfolg-
reich im „Recht heute“ in Praxis wie in Theorie und im „Recht gestern“ bei der Forschung mit-
gewirkt. „Recht gestern und heute“ erinnert also zugleich in einer der Rechtsgeschichte ab–
holden Zeit an die Bedeutung des juristisch ausgebildeten Historikers für die Erforschung
der Rechtsgeschichte als Teil der Kulturgeschichte als Teil der Geschichte.

Die Spannweite der Beiträge mag dennoch erklärungsbedürftig sein, geht sie doch über
„Alter Orient“ und „Moderne“ hinaus. Das waren in der Tat die ersten Eckpunkte. Dann
aber wurden Beiträge außerhalb dieses Spektrums angeboten, und der Gedanke, den modern-
rechtlichen Teil der Mediation zu widmen, tauchte auf. Nunmehr schien es angezeigt, auch
den rechtsgeschichtlichen Spannungsbogen über die Zeiten hinweg auf die Thematik „Streit-
beendigung und Rechtspraxis“ abzustimmen. Es dürfte bezeichnend sein, wie leicht es gewe-
sen ist, entsprechende Beiträge selbst noch recht spät zu erlangen. Erfreulich ist zudem an-
gesichts heutiger Entwicklungen, daß die Beiträge zur Rechtsgeschichte sich zwanglos mehr-
sprachig präsentieren, weil es um das wechselseitige Verstehen und nicht um die Dominanz
einer lingua franca geht.

Seinem verehrten Lehrer Dank in der akademisch üblichen Form abzustatten, ist Ulrich
Sick seit langem ein Bedürfnis gewesen, doch hatte ihm seine Tätigkeit im außeruniversitären
Raum dafür keine Gelegenheit geboten. Joachim Hengstl, dem Geehrten seit Jahren kolle-
gial verbunden, hat es als Mitherausgeber der „Philippika. Marburger altertumskundliche Ab-
handlungen“ ermöglicht, die Realisierung in die Wege zu leiten. Auch insoweit ist „Recht
gestern und heute“ ein Zeugnis der Verbindung von Wissenschaft und Praxis.

Joachim Hengstl
Ulrich Sick


